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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,  
 
Kindertageseinrichtungen, Tagespflegestellen, Horte sowie die Betreuung in 
Offenen Ganztagsschulen spielen nach wie vor eine wichtige Rolle in der 
Gesellschaft, da sie einen sicheren und förderlichen Ort für die Betreuung und 
Bildung von Kindern bieten. Sie ermöglichen es Eltern, Familie und Beruf besser 
zu vereinbaren und tragen somit zur Chancengleichheit bei.  
 
Hierdurch wird auch die soziale Integration gefördert und den Kindern die 
Möglichkeit geboten, frühzeitig Kontakte zu Gleichaltrigen zu knüpfen und 
soziale Kompetenzen zu erwerben. Darüber hinaus unterstützen sie die 
individuelle Entwicklung der Kinder und bereiten sie auf den Übergang in die 
Schule vor.  
 
Die Anforderungen, die den Kreis Ostholstein in den nächsten Jahren weiterhin 
bewegen werden, sind, wie der Bedarf an Betreuungsangeboten für Kinder 
zukünftig ermittelt wird und darauf aufbauend bedarfsgerechte Angebote 
bereitstellt werden können. Ebenso ist es wichtig, die Kinder in ihrer Entwicklung 
und in ihrer Persönlichkeitsentfaltung zu fördern und zu unterstützen und der 
weiter steigenden Zahl an Kindern, die betreut werden müssen, gerecht zu 
werden.  
 
Mit diesem Bedarfsplan hat es sich der Kreis Ostholstein zum Ziel gemacht, den 
Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder in den verschiedenen Regionen zu 
ermitteln und darauf aufbauend Maßnahmen zur Schaffung oder Erweiterung 
von Kindertageseinrichtungen zu planen. Dabei werden wir die Bedürfnisse der 
Eltern und Kinder sowie die gesetzlichen Vorgaben berücksichtigen. Der 
Bedarfsplan soll als Grundlage für eine bedarfsgerechte und qualitativ 
hochwertige Kinderbetreuung dienen.  
 
Dabei werden folgende Aspekte berücksichtigt:  
 

 die Anzahl der Kinder in einer bestimmten Altersgruppe,  
 der Bedarf an Betreuungsplätzen in verschiedenen Betreuungsformen 

(z.B. Krippe, Kindergarten, Hort),  
 der Bedarf an Betreuungsplätzen in verschiedenen Städten und 

Gemeinden,  
 der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder mit besonderen 

Bedürfnissen,  
 der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder von berufstätigen Eltern 

oder Alleinerziehenden  



 
 
Ebenfalls hat sich der Kreis Ostholstein in diesem Bedarfsplan mit dem Thema 
Inklusion im Bereich Kindertagesstätten auseinandergesetzt, damit Kinder mit 
und ohne Behinderungen gemeinsam betreut und gefördert werden.  
 
Dabei sollen alle Kinder die gleichen Chancen auf Bildung und Teilhabe haben. 
Mit dem Thema Inklusion in den Kindertagesstätten setzt der Kreis Ostholstein 
auf eine offene Haltung gegenüber Vielfalt und Unterschiedlichkeit und auf eine 
individuelle Förderung jedes Kindes. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit mit 
Eltern und anderen Fachkräften, um die bestmögliche Unterstützung für jedes 
Kind zu gewährleisten. Mit der Inklusion in den Kindertagesstätten wollen wir 
dazu beitragen, Vorurteile abzubauen und die soziale Integration von Kindern 
mit Behinderungen zu fördern.  
 
Durch die gute Zusammenarbeit zwischen dem örtlichen Jugendhilfeträger, den 
Kommunen, den Trägern der Kindertageseinrichtungen und der gegenseitigen 
Unterstützung aller Beteiligten können auch Lösungen gefunden und die 
richtigen Maßnahmen ergriffen werden.  
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1. Rechtsgrundlagen und Finanzierung  
 
1.1 Gesetzliche Grundlagen  
 
Die Kreise und kreisfreien Städte als örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im 
Rahmen ihres Planungs- und Sicherstellungsauftrages gemäß § 80 Sozialgesetzbuch 
VIII (SGB  - Achtes Buch - Kinder und Jugendhilfe) in Verbindung mit § 8 des Gesetzes 
zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege 
(Kindertagesförderungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein – KiTaG) ein bedarfs-
gerechtes Angebot an Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen zu planen und 
zu gewährleisten.  
 
Gemäß § 10 KiTaG  erstellen die örtlichen Träger einen kontinuierlich fortzuschreibenden 
Bedarfsplan, in dem sie das in den kreisangehörigen Gemeinden erforderliche Angebot 
an Gruppen in Kindertageseinrichtungen nach Gruppenart, Gruppengröße und Öffnungs-
zeiten sowie das erforderliche Angebot in Kindertagespflege für die nächsten Kalender-
jahre und die geförderten Einrichtungsträger festlegen.  
 
Der Kreis Ostholstein nimmt die Aufstellung und Änderungen der Inhalte im Bedarfsplan 
mit Absprache der kreisangehörigen Gemeinden vor. Die örtlichen Träger beteiligen die 
anerkannten Träger der freien Jugendhilfe frühzeitig.  
 
 
1.2 Rechtsanspruch auf Betreuung  
 
Der Rechtsanspruch auf Förderung eines Kindes in einer Kindertagesstätte oder in Kin-
dertagespflege ist im § 24 SGB VIII geregelt.  
 
Seit dem 1. Januar 1996 (siehe Absatz 3) gibt es in Deutschland einen Rechtsanspruch 
auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr. Dieser An-
spruch wurde im Rahmen des Kinderförderungsgesetzes (KiföG) eingeführt.  
 
Für Kinder unter 3 Jahren ist dieser Rechtsanspruch erst ab dem 01. August 2013 in Kraft 
getreten. Es wird dabei zwischen Kindern unter einem Jahr (siehe Absatz 1) und ab dem 
vollendeten 1. Lebensjahr (siehe Absatz 2) unterschieden.  
 
§ 24 SGB VIII - Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertages-
pflege  
 
(1) Ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist in einer Einrichtung 

oder in Kindertagespflege zu fördern, wenn  
 

1. diese Leistung für seine Entwicklung zu einer selbstbestimmten, eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit geboten ist oder  

2. die Erziehungsberechtigten  
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a. einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstätigkeit aufnimmt oder 
Arbeit suchend sind,  

 
b. sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung o-

der Hochschulausbildung befinden oder  
 

c. Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Zweiten Buches er-
halten.  

 
Lebt das Kind nur mit einem Erziehungsberechtigten zusammen, so tritt diese Per-
son an die Stelle der Erziehungsberechtigten. Der Umfang der täglichen Förderung 
richtet sich nach dem individuellen Bedarf.  

 
(2) Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten 

Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder 
in Kindertagespflege. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.  

 
(3) Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch 

auf Förderung in einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe ha-
ben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot 
an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht. Das Kind kann bei besonderem Bedarf 
oder ergänzend auch in Kindertagespflege gefördert werden.  

 
(4) Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot in Tagesein-

richtungen vorzuhalten. Absatz 1 Satz 3 und Absatz 3 Satz 3 gelten entsprechend.  
 
(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe oder die von ihnen beauftragten Stellen sind 

verpflichtet, Eltern oder Elternteile, die Leistungen nach den Absätzen 1 bis 4 in An-
spruch nehmen wollen, über das Platzangebot im örtlichen Einzugsbereich und die 
pädagogische Konzeption der Einrichtungen zu informieren und sie bei der Auswahl 
zu beraten. Landesrecht kann bestimmen, dass die erziehungsberechtigten Perso-
nen den zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe oder die beauftragte Stelle 
innerhalb einer bestimmten Frist vor der beabsichtigten Inanspruchnahme der Leis-
tung in Kenntnis setzen.  

 
(6) Weitergehendes Landesrecht bleibt unberührt.  
 
Neuregelung zur sogenannten „Augustlücke“  
 
Die Regelungen in § 24 Abs. 3 SGB VIII und § 5 Abs. 2 KiTaG besagen, dass ein Kind ab 
drei Jahren bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung 
hat. Der Schuleintritt in diesem Sinne ist nicht der abstrakte Beginn des Schuljahres, son-
dern der konkrete erste Schultag bzw. Tag der Einschulung. 
 
Durch Änderung des KiTaG zum 01.01.2024 wird nunmehr in § 18 Abs. 4 Satz 2 konkre-
tisiert, dass der Einrichtungsträger zur vollständigen Erfüllung des Anspruchs auf 
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Förderung bis zum Schuleintritt ein Förderangebot bis zum Einschulungstag vorzuhalten 
hat. Diese gesetzliche Neuregelung wird ab August 2024 ihre volle Wirkung entfalten. 
 
Unabhängig davon ist es für die künftigen Schulkinder durchaus sinnvoller, dass nach den 
Schließzeiten der Kindertageseinrichtungen in den Sommerferien nicht eine Rückkehr in 
die Kindertageseinrichtung erfolgt, sondern durch eine Öffnung der Betreuungsangebote 
an Schulen die sog. „Augustlücke“ geschlossen werden kann.  
 
Kinder, die im Verlaufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, können 
bis zum Ende des Monats, in dem die schulischen Sommerferien enden, in einer Krippen-
gruppe gefördert werden (§ 17 Abs. 2 KiTaG). 
 
Die Umsetzung dieser Neuregelung sind für die Träger von Kindertageseinrichtungen 
und die Schulträger vor Ort eine komplexe und schwierige organisatorische Herausforde-
rung.     
 
 
1.3 Finanzierung  
 
Mit dem Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) vom 12.12.2019 stellte das Land Schles-
wig-Holstein die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen 
ab dem 01.01.2021 grundlegend um.  
 
Seitdem haben die Einrichtungsträger der Kindertagesstätten einen Anspruch auf eine Fi-
nanzierung nach dem Standard-Qualitäts-Kostenmodell (SQKM), die im 5. Teil des KiTaG 
(§§ 36 – 42) umfänglich geregelt ist.  
 
 
§ 15 KiTaG – Anspruch des Einrichtungsträgers auf Förderung der Standard-
qualität  
 
(1) Der Einrichtungsträger hat einen Anspruch auf Förderung der Standardqualität gegen 
den örtlichen Träger nach Teil 5, wenn er die Fördervoraussetzungen dieses Teils sowie 
die Auflagen der betriebserlaubniserteilenden Behörde erfüllt und  
 

1. die vorgehaltenen Plätze im Bedarfsplan stehen oder  
 
2. ein Kind, für das der örtliche Träger nach den Vorschriften der §§ 86, 86c oder 86d 
SGB VIII zuständig ist, in einer Kindertageseinrichtung außerhalb Schleswig-Holsteins 
gefördert wird oder  

 
3. ein Kind in einer Kindertageseinrichtung in einem Gebiet gefördert wird, für das nach 
§ 14 KiTaG kein Bedarfsplan besteht.  

 
(2) Der örtliche Träger gewährt den Einrichtungsträgern darüber hinaus finanzielle Aus-
gleiche für Strukturnachteile.  
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Hinweis: Diese Vorschrift findet nach § 57 Abs. 2 Nr. 3 KiTaG für einen Übergangszeitraum 
bis zum 31.12.2024 keine Anwendung. 
  
(3) Vom Einrichtungsträger dürfen keine Eigenmittel zur Finanzierung der Standardqualität 
verlangt werden.  
 
Bei der Finanzierung in den Kindertagesstätten wird besonders auf den Gruppenförder-
satz und Fördersatz pro Kind (§ 36), Personal- und Sachkostenanteil (§§ 37 und 38), die 
Leistungszuschläge (§ 39), die Abzüge von monatlich pauschalen Fördersätzen (§ 40) und 
der Ausgleich für Platzzahlreduzierungen (§ 42) abgestellt.  
 
Ebenfalls werden auch die förderfähigen Einrichtungsträger (§ 12 KiTaG), die verschiede-
nen Gruppen der Kindertagesstätten (§ 17 KiTaG), die jeweiligen Gruppengrößen (§ 25 
KiTaG), der Betreuungsschlüssel durch die Fachkräfte (§ 26 KiTaG) und deren Personal-
qualifikation (§ 28 KiTaG) mit beachtet.  
 
 
1.4 SQKM – Standard-Qualität-Kosten-Modell  
 
Durch das Kindertagesförderungsgesetz wurden erstmalig gesetzlich normierte Standards 
für die Kindertagesbetreuung in Schleswig-Holstein geschaffen. Grundlage der Finanzie-
rung über das Standard-Qualität-Kosten-Modell (SQKM) ist eine gesetzlich fixierte Stan-
dardqualität als Voraussetzung für die Beteiligung an der öffentlichen Förderung. 
 
Das Modell berücksichtigt verschiedene Qualitätskriterien wie z.B. die pädagogische Qua-
lität, die personelle Ausstattung, die räumliche Ausstattung und die Elternbeteiligung. 
Darüberhinausgehende zusätzliche qualitative Standards oder Trägerprofile können durch 
die Standortgemeinden oder zuständigen Träger freiwillig finanziert werden.  
 
Es ermöglicht eine systematische Bewertung der Qualität und der Kosten von Kinderta-
geseinrichtungen und kann als Grundlage für Entscheidungen zur Weiterentwicklung der 
Kinderbetreuung genutzt werden. Das SQKM wird von Kommunen und Trägern der Kin-
derbetreuung eingesetzt, um die Qualität und die Kosten ihrer Einrichtungen zu bewerten 
und zu verbessern.  
 
 
1.5 Qualitätsmanagement  - § 20 KiTaG 
 
Qualitätsmanagement in Kindertageseinrichtungen bezieht sich auf die systematische Pla-
nung, Umsetzung, Überwachung und Verbesserung der Qualität der pädagogischen Ar-
beit in Kindertageseinrichtungen. Es umfasst alle Maßnahmen, die dazu beitragen, die 
Zufriedenheit der Kinder und Eltern zu erhöhen, die pädagogische Arbeit zu optimieren 
und die Einrichtung effektiver und effizienter zu gestalten. Qualitätsmanagement im Kin-
dergarten beinhaltet die Entwicklung von Qualitätsstandards, die regelmäßige Überprü-
fung der Einhaltung dieser Standards, die Identifikation von Verbesserungspotenzialen 
und die Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität.  
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Es ist ein kontinuierlicher Prozess, der auf die Bedürfnisse und Interessen der Kinder und 
Eltern ausgerichtet ist und eine enge Zusammenarbeit zwischen den pädagogischen 
Fachkräften, der Leitung und den Eltern erfordert. Qualitätsmanagement in Kindertages-
stätten trägt dazu bei, die pädagogische Arbeit zu professionalisieren und die Qualität der 
Kinderbetreuung kontinuierlich zu verbessern.  
 
 
1.6 Sozialstaffel und Geschwisterermäßigung - § 7 KiTaG 
 
Als Sozialstaffel wird im allgemeinen Sprachgebrauch die Ermäßigung von Elternbeiträ-
gen für die Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung bezeichnet.  
 
Auf Antrag übernimmt oder erlässt der Kreis Ostholstein den Elternbeitrag für die Förde-
rung in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege, soweit er den Eltern und dem 
Kind nicht zuzumuten ist. Ein wesentliches Ziel dieser Regelung ist, dass auch Kinder aus 
Familien mit geringem Einkommen betreut werden können. 
 
Werden mehrere in einem Haushalt lebende Kinder einer Familie vor dem Schuleintritt in 
Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege gefördert, wird auf Antrag der Elternbei-
trag für das zweitälteste Kind zur Hälfte und für jüngere Kinder vollständig erlassen. 
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2. Kindertageseinrichtungen  
 
Kindertageseinrichtungen sind sozialpädagogische Einrichtungen, in denen Kinder bis 
zum vollendeten 14. Lebensjahr ganztags oder für einen Teil des Tages regelmäßig 
gefördert werden. Die Gruppenöffnungszeiten dürfen 50 Wochenstunden nicht 
überschreiten. 
 
Kindertageseinrichtungen sind ein wichtiger Bestandteil der frühkindlichen Bildung und 
tragen dazu bei, dass Kinder frühzeitig soziale Kontakte knüpfen und sich auf die 
Schule vorbereiten können. Sie bieten den Kindern einen geschützten Raum, in dem 
sie sich entfalten und ihre Fähigkeiten und Talente entdecken können.  
 
Es werden unterschiedliche Gruppenangebote und Strukturen vorgehalten, die unter 
2.1 bis 2.6 näher erläutert werden. 
 
 
Es gibt im Kreisgebiet 135 Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern mit 
insgesamt 6.981 genehmigten Plätzen.  
 
Die Anzahl der Einrichtungen blieb etwa 
gleich, wie auch die Trägerstruktur 
nahezu unverändert blieb. In kleineren 
Gemeinden ist oftmals nur eine 
Einrichtung vorhanden, bezogen auf das 
jeweilige Gebiet der Städte, amtsfreien 
Gemeinden und Ämter sind überall 
mehrere verschiedene Träger als 
Betreiber von Kindertageseinrichtungen 
tätig, so dass Eltern in der Regel 
durchaus Wahlmöglichkeiten (z. B. 
bezogen auf Betreuungskonzepte und -
zeiten) haben.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35%

22%
16%

13%

9%

5%

Trägerstruktur

Kirchen und Kirchen GmbH Wohlfahrtsverbände

gGmbH Kommune

Elterinititative Sonstige
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Anzahl der Kindertageseinrichtungen und Gruppen in den Planungsregionen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadt Fehmarn 
9 Kitas 

28 Gruppen 

Stadt Heiligenhafen 
4 Kitas 

20 Gruppen 
Amt Oldenburg-Land  

5 Kitas 
55 Gruppen 

VG Grömitz  
7 Kitas 

23 Gruppen 

Oldenburg i. H.  
9 Kitas 

23 Gruppen 

Amt Lensahn  
4 Kitas 

16 Gruppen 

Amt Ostholstein-Mitte  
7 Kitas 

22 Gruppen 

Stadt Neustadt i. H.  
10 Kitas 

40 Gruppen 
Scharbeutz  

6 Kitas 
30 Gruppen 

Timmendorfer Strand  
5 Kitas 

27 Gruppen 

Ratekau  
8 Kitas 

36 Gruppen 

Bad Schwartau  
10 Kitas 

55 Gruppen 
Stockelsdorf  

14 Kitas 
50 Gruppen 

Ahrensbök  
7 Kitas 

40 Gruppen 

Bosau  
4 Kitas 

10 Gruppen 

Malente  
7 Kitas 

30 Gruppen VG Eutin/Süsel  
16 Kitas 

64 Gruppen 
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2.1 Regel-Krippengruppen  
 
In Regel-Krippengruppen werden 10 Kinder unter drei Jahren betreut. Die 
Gruppengröße kann hierbei nicht erhöht werden.  
 
Krippengruppen sind in der Regel kleiner als Kindergartengruppen und haben eine 
höhere Betreuungsintensität, da die Bedürfnisse von Kleinkindern in Bezug auf Pflege, 
Ernährung und Förderung anders sind als die von älteren Kindern. In Krippengruppen 
arbeiten jeweils pädagogische Fachkräfte, die auf die Bedürfnisse der Kleinkinder 
eingehen und sie in ihrer Entwicklung unterstützen.  
 
Die Betreuung in einer Krippengruppe kann sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit 
erfolgen und richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen der Eltern und des 
Kindes.  
 
 
2.2 Regel-Kindergartengruppen  
 
In Regel-Kindergartengruppen werden 20 Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr 
bis zum Schuleintritt im Umfang von täglich mindestens fünf Stunden betreut. Die 
Gruppengröße kann um bis zu 2 Kinder erhöht werden, wenn die räumlichen 
Anforderungen erfüllt sind. In mittleren und kleinen Kindergartengruppen mit 15- bzw. 
10 Plätzen kann der Einrichtungsträger die Gruppen um 1 Kind erhöhen.  
 
In Regelgruppen arbeiten pädagogische Fachkräfte, die die Kinder in ihrer Entwicklung 
fördern und ihnen Bildungsangebote machen.  
 
2.3 Integrative Kindergartengruppen  
 
Eine integrative Kindergartengruppe ist eine Gruppe von Kindern im Kindergartenalter, 
in der Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam betreut und gefördert werden. 
Die rechnerische Kinderzahl in dieser Gruppe beträgt 19 und darf nicht überschritten 
werden.  
 
In integrativen Kindergartengruppen sollen alle Kinder die gleichen Chancen auf 
Bildung und Teilhabe haben. Die Betreuung in integrativen Kindergartengruppen 
erfolgt durch pädagogische Fachkräfte, die auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen 
und sie individuell fördern. Dabei werden auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen in 
die Gruppe integriert und erhalten eine individuelle Förderung.  
 
Integrative Kindergartengruppen setzen eine offene Haltung gegenüber Vielfalt und 
Unterschiedlichkeit voraus und erfordern eine Zusammenarbeit mit Eltern und anderen 
Fachkräften, um die bestmögliche Unterstützung für jedes Kind zu gewährleisten. 
Integrative Kindergartengruppen können dazu beitragen, Vorurteile abzubauen und 
die soziale Integration von Kindern mit Behinderungen zu fördern.  
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2.4 Altersgemischte Regelgruppen  
 
Altersgemischte Regelgruppen im Kindergarten sind Gruppen von Kindern im Alter von 
3 bis 6 Jahren, die bewusst aus Kindern unterschiedlichen Alters zusammengesetzt 
sind. Die Gruppengröße beträgt dabei rechnerisch zwanzig Kinder und darf nicht 
erhöht werden.  
In diesen Gruppen sind Kinder unterschiedlicher Altersstufen gemeinsam in einer 
Gruppe und werden von pädagogischen Fachkräften betreut und gefördert.  
 
Die Idee hinter altersgemischten Regelgruppen ist, dass die Kinder voneinander lernen 
und sich gegenseitig unterstützen können. Jüngere Kinder können von älteren Kindern 
lernen und sich an ihnen orientieren, während ältere Kinder Verantwortung 
übernehmen und ihre sozialen Kompetenzen stärken können. In altersgemischten 
Regelgruppen können die Kinder auch besser ihre individuellen Interessen und 
Fähigkeiten entfalten und werden in ihrer Entwicklung individuell gefördert.  
 
 
2.5 Regel-Hortgruppen  
 
Hortgruppen sind Gruppen von Kindern im Grundschulalter, die nach dem Unterricht 
in einer Kindertageseinrichtung betreut werden.   
Die verschiedenen Hortgruppen unterscheiden sich in Regel-Hortgruppen mit 20 
Kindern, Natur-Hortgruppen mit 16 Kindern, mittlere Hortgruppen mit 15 Kindern, und 
kleine Hortgruppen mit 10 Kindern.  
 
In Hortgruppen werden die Kinder von pädagogischen Fachkräften betreut und können 
ihre Hausaufgaben erledigen, spielen und an Freizeitaktivitäten teilnehmen.  
 
Hortgruppen sind ein wichtiger Bestandteil der außerschulischen Betreuung von 
Schulkindern und tragen dazu bei, dass die Kinder nach dem Unterricht in einer 
sicheren und pädagogisch betreuten Umgebung aufgehoben sind.  
 
 
2.6 Natur-Kindergartengruppen  
 
Die Gruppengröße beträgt für Natur-Kindergartengruppen 16 Kinder. Sie bieten den 
Kindern die Möglichkeit, die Natur zu erleben und zu erforschen, indem sie draußen 
spielen, wandern, Tiere beobachten und Pflanzen kennenlernen.  
 
Naturgruppen fördern das Bewusstsein für die Umwelt und die Bedeutung des 
Naturschutzes. Sie können auch dazu beitragen, die körperliche Gesundheit und das 
Wohlbefinden der Kinder zu verbessern, indem sie ihnen die Möglichkeit geben, sich 
im Freien zu bewegen und frische Luft zu atmen.  
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2.7 Integration in Kindertageseinrichtungen – Eingliederungshilfe  
 
Integration in Kindertageseinrichtungen bezieht sich auf die Aufnahme und Einbindung 
von Kindern mit besonderem Förderbedarf oder mit Migrationshintergrund in den 
regulären Kindergartenalltag. Das Ziel der Integration ist es, allen Kindern die gleichen 
Bildungs- und Entwicklungschancen zu ermöglichen und ihnen eine gleichberechtigte 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.  
 
Integration in Kindertageseinrichtungen umfasst verschiedene Aspekte:  
 

1. Inklusion: Kinder mit besonderem Förderbedarf, sei es aufgrund einer 
körperlichen, geistigen oder emotionalen Beeinträchtigung, sollen in den 
regulären Kindergartenalltag integriert werden. Dafür werden individuelle 
Fördermaßnahmen und Unterstützung angeboten, um den Bedürfnissen und 
Fähigkeiten des Kindes gerecht zu werden.  

 

2. Interkulturelle Integration: Kinder mit Migrationshintergrund sollen in den 
Kindergartenalltag integriert werden und die deutsche Sprache und Kultur 
kennenlernen. Hierbei wird besonderer Wert auf den respektvollen Umgang 
mit verschiedenen kulturellen Hintergründen und die Förderung von 
interkultureller Kompetenz gelegt.  

 

3. Soziale Integration: Kinder mit unterschiedlichen sozialen Hintergründen 
sollen gemeinsam spielen, lernen und sich entwickeln. Hierbei wird darauf 
geachtet, dass alle Kinder gleichermaßen am Gruppengeschehen teilhaben 
können und soziale Kompetenzen entwickeln.  

 
Um eine gelungene Integration zu ermöglichen, arbeiten Kindertageseinrichtungen 
eng mit Eltern, Fachkräften und gegebenenfalls externen Unterstützungssystemen 
zusammen. Es werden individuelle Förderpläne erstellt und regelmäßige Austausch- 
und Beratungsgespräche durchgeführt. Ziel ist es, eine inklusive und vielfältige 
Gemeinschaft zu schaffen, in der alle Kinder ihre Potenziale entfalten können.  
 
 
2.8 Kita-Portal Schleswig-Holstein  
 
Das Kita-Portal Schleswig-Holstein ist eine Online-Plattform, die Eltern bei der Suche 
nach einem Kindergartenplatz in Schleswig-Holstein unterstützt. Das Portal bietet eine 
zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Kindertagesbetreuung im Bundesland 
Schleswig-Holstein.  
 
Eltern können sich auf der Plattform über die verschiedenen Kindertageseinrichtungen 
informieren, sich über die Betreuungsangebote und Öffnungszeiten informieren und 
sich direkt online für einen Platz bewerben. Das Kita-Portal Schleswig-Holstein soll 
dazu beitragen, den Zugang zu einer qualitativ hochwertigen und bedarfsgerechten 
Kinderbetreuung zu erleichtern und die Suche nach einem geeigneten 
Kindergartenplatz zu vereinfachen.  
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3. Kindertagespflege  
 
Eine Kindertagespflege ist eine Form der Kinderbetreuung, bei der bis zu 5 Kinder   von 
einer Tagespflegeperson in deren privaten Räumlichkeiten oder in angemieteten Räumen 
betreut werden. Die Tagespflegeperson kann eine ausgebildete Erzieherin oder eine 
qualifizierte Betreuungsperson sein, die eine Pflegeerlaubnis vom Jugendamt erhalten 
hat. Die Betreuung richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen des Kindes und der 
Eltern. Die Kindertagespflege bietet den Kindern eine familiäre Atmosphäre und 
individuelle Betreuung, da die Gruppengröße in der Regel klein ist. 
  
Die Kindertagespflege ist eine anerkannte Form der Kinderbetreuung und wird auch vom 
Kreis Ostholstein durch fachliche Beratung und Begleitung, weitere Qualifizierung, 
Vermittlung von Kindern und der Gewährung von laufender Geldleistung gefördert und 
unterstützt.  
 
 

Anzahl der Kindertagespflegepersonen (einschließlich Vertretungskräfte) 

 
 

 

Stadt Heiligenhafen 
7 KTP  Stadt Fehmarn 

11 KTP  

Amt Lensahn  
7 KTP  

VG Grömitz  
1 KTP  

Amt Ostholstein-Mitte  
3 KTP  

Stadt Neustadt i. H.  
11 KTP  

Scharbeutz  
3 KTP  

Timmendorfer Strand  
keine KTP  

Ratekau  
12 KTP  Bad Schwartau  

6 KTP  
Stockelsdorf  

6 KTP  

Ahrensbök  
4 KTP  

Bosau  
7 KTP  

VG Eutin/Süsel  
17 KTP  

Malente  
11 KTP  

Oldenburg i. H.  
7 KTP  

Amt Oldenburg-Land  
3 KTP  



01.08.2023   - 1 -   Ahrensbök 
    

4. Planungsregionen 
 
4.1 Gemeinde Ahrensbök 
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 

 
 

 
 

 
 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  



01.08.2023   - 2 -   Ahrensbök 
    

 

 
 
Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.  
Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2023.  
 
Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 
Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2023 führen im 
Vergleich zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote.  
 
 



01.08.2023   - 3 -   Ahrensbök 
    

 

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 
2020 bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 
2023. Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl 
der Kinder unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre 
je Gemeinde hochgerechnet.  
 
 



01.08.2023   - 4 -   Ahrensbök 
    

 

 
 



01.08.2023   - 5 -   Ahrensbök 
    

 

 
 
Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG).  
 

 
 
 
 



01.08.2023   - 6 -   Ahrensbök 
    

Aussagen zur Versorgungssituation 
 
U 3  
 

 Die vorhandenen Plätze sind ausgelastet.  
 Es sind weitere Baugebiete geplant (siehe Maßnahmenplanung). Die Entwicklungen 

müssen sorgfältig beobachtet werden.  
 
 
Ü 3  
 

 Das vorhandene Angebot deckt die Nachfrage.  
 Nach wie vor ist ein hoher Anteil von auswärtigen Kindern vorhanden.  
 Es besteht ein gutes Angebot an Ganztagsplätzen.  

 
 
Maßnahmenplanung  
 
Zum 01.04.2023 hat eine weitere Kindertagespflegeperson ihre Tätigkeit im Bereich der 
Gemeinde Ahrensbök aufgenommen.  
 
Die Erschließung der beiden geplanten Neubaugebiete „Tegelkamp“ und „Löhnskoppel“ ist 
mittlerweile absehbar. Im Tegelkamp ist die Erschließung schon voll im Gange und soll mit 
ca. 20 EFH, 20 Mehrfamilienhäusern (MFH) und 10 Singlehäusern bebaut werden.  
Die Löhnskoppel mit ca. 85 Einfamilienhäusern (EFH) soll im Herbst 2023 erschlossen 
werden. Daneben ziehen junge Familien in schon vorhandene Bestandswohnungen.  
 
Die Gemeinde Ahrensbök hat aus den eben genannten Gründen die Planung für einen 
weiteren Ausbau von Betreuungsplätzen im Krippenbereich (10-20 Plätze) ab 01.08.2024 
aufgenommen.  
 
Ebenfalls wird die Möglichkeit eines vierzügigen Krippenneubaus auf dem Grundstück des 
ehemaligen „Lowigus-Hauses“ in der Trägerschaft des Brummkreisel gGmbH geprüft.  
Der Neubau soll zur Unterbringung der Krippengruppen aus dem Bestand des 
Brummkreisels sowie 1-2 neuer Krippengruppen dienen.  



 

01.08.2023  - 1 - Bad Schwartau 
 

4.2  Stadt Bad Schwartau 
 
  

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 bis 2028.  
 

 
 

Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 bis 2028.  
 



 

01.08.2023  - 2 - Bad Schwartau 
 

 

 
Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.   
Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2023.  
 
Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 
Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2023 führen im Ver-
gleich zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote. 
 
 
 
   
 
 



 

01.08.2023  - 3 - Bad Schwartau 
 

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 
2020 bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 
2023. Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl 
der Kinder unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre 
je Gemeinde hochgerechnet.  
 
 
 



 

01.08.2023  - 4 - Bad Schwartau 
 

 



 

01.08.2023  - 5 - Bad Schwartau 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

01.08.2023  - 6 - Bad Schwartau 
 

 
 

 
 
Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG). 
 

  



 

01.08.2023  - 7 - Bad Schwartau 
 

Aussagen zur Versorgungssituation 
 
 
U 3 
 

 Die Versorgung ist bei hoher Auslastung der Plätze sichergestellt. 
 Bei steigender Nachfrage kann in der Kindertageseinrichtung Wirbelwind kurzfristig 

eine neue Gruppe eröffnen. 
 
 
Ü 3 
 

 Gutes Angebot an Ganztagsplätzen. 
 Die Versorgung ist gewährleistet. 
 Insbesondere durch das zentrale Vorhalten von 5 Integrationsgruppen werden viele 

Kinder aus dem Umland betreut. 
 

 
Maßnahmenplanung 
 
Im Anbau an den Kindergarten Wirbelwind wird zum 01.09.2023 eine kleine Krippengruppe 
mit 5 Plätzen eröffnen. Sofern die Personalfindung abgeschlossen ist, soll die kleine Krippen-
gruppe in eine Regel-Krippengruppe für 10 Kinder umgewandelt werden.  
 
Die im Bau befindliche neue Kindertageseinrichtung der Lebenshilfe Ostholstein mit insge-
samt 60 Plätzen wird voraussichtlich im Sommer 2024 in Betrieb gehen.  
 
Mit diesen zusätzlichen Plätzen verfügt die Stadt Bad Schwartau über ein gutes und vielfälti-
ges Betreuungsangebot für Kinder unter und über 3 Jahren.  
 
 
   
  
 



 
01.08.2023 - 1 -   Bosau 

    

4.3  Gemeinde Bosau  
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 

Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  



 
01.08.2023 - 2 -   Bosau 

    

 
 
Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.  
Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2023.  
 
Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 
Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2023 führen im 
Vergleich zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote. 
 
 



 
01.08.2023 - 3 -   Bosau 

    

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 
2020 bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. 
Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 
unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 
hochgerechnet.  
 
 
 



 
01.08.2023 - 4 -   Bosau 

    

 
 
Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG).  
 

 
 
 



 
01.08.2023 - 5 -   Bosau 

    

Aussagen zur Versorgungssituation 
 
 
U 3  
 

 Die vorhandenen Plätze sind ausgelastet.  
 Die Kinderzahlen bleiben in den Folgejahren in etwa gleich hoch.  
 Kein ausgewogenes Verhältnis zwischen Plätzen in der Kindertagespflege und in 

Kindertageseinrichtungen. Da die Krippenplätze allgemein stärker nachgefragt werden, 
sollte dieser Anteil bei ca. 70% und der Anteil der Plätze in Kindertagespflege bei ca. 30% 
liegen.  

 
 
Ü 3  
 

 Die Nachfrage wird durch die vorhandenen Plätze gedeckt.  
 In Bosau und Hutzfeld entstehen Baugebiete mit 65 Wohneinheiten. Wohnraum wird im 

Gemeindegebiet auch durch die Nachverdichtung von Baulücken geschaffen. 
 
 
Maßnahmenplanung  
 
Eine neue Kindertagespflegeperson wird ab Herbst 2023 die Versorgungssituation im U3-
Bereich kurzfristig verbessern.  
 
Mittelfristig ist seitens der Gemeinde Bosau angedacht, für den Ü3-Bereich eine 
Naturkindergartengruppe anzubieten. Die Bedarfsfrage wird noch geklärt.  
Der Kreis Ostholstein sieht eher einen Bedarf für die Schaffung von Betreuungsplätzen im U3-
Bereich.  
 
Insbesondere durch die geplanten Baugebiete werden Familien in die Gemeinde Bosau ziehen.  
Die Gemeinde Bosau plant deshalb aus langfristiger Sicht einen Bau einer neuen 
Kindertageseinrichtung.  
 



 
01.08.2023 - 1 -  Eutin 

    

4.4  Stadt Eutin  
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 

Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 
 



 
01.08.2023 - 2 -  Eutin 

    

 
 
Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.  
Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2023.  
 
Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 
Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2023 führen im Vergleich 
zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote. 
 
 



 
01.08.2023 - 3 -  Eutin 

    

 
 

Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 2020 
bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. Für 
einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 
Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 
hochgerechnet.  
 
 
 



 
01.08.2023 - 4 -  Eutin 

    

 
  



01.08.2023 - 5 -  Eutin 
 

 
 
  



01.08.2023 - 6 -  Eutin 
 

 
 
Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG).  
 

 
 
 



 
01.08.2023 - 7 -  Eutin 

    

Aussagen zur Versorgungssituation 
 
U 3  
 
 

 Die Anzahl der Kinder unter 3 Jahren ist zum Vorjahr um 20 (+5%) gestiegen. 
 Die vorhandenen Betreuungsplätze sind belegt.  
 Vereinzelt gibt es Wartelisten-Kinder, die noch nicht versorgt sind.  

 
 
Ü 3  
 

 Die Versorgung ist bei hoher Auslastung der Gruppen sichergestellt.  
 Bis auf wenige Ausnahmen kann allen Kindern ein Betreuungsplatz angeboten werden. 
 Sofern in Einzelfällen kein Platz in Eutin vorhanden ist, werden auch freie Plätze in 

Nachbargemeinden genutzt.  
 
 
Maßnahmenplanung  
 
Die Fertigstellung des Neubaus der Kindertagesstätte am Alten Bauhof mit 20 U3 und 40 Ü3 
Plätzen ist zum 01.09.2023 geplant.  
Dadurch können alle Kinder auf der Warteliste versorgt werden.  
 
Ebenfalls ist weiterhin an dem Standort der Montessori Kinderhaus Kinderspiel gGmbH mit 
den Umbaumaßnahmen auf dem Feddersenhof eine weitere Krippengruppe geplant.   



 
01.08.2023 - 1 -  Süsel 

    

 
4.5  Gemeinde Süsel  
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 

Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  



 
01.08.2023 - 2 -  Süsel 

    

 
 
Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.  
Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2023.  
 
Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 
Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2023 führen im 
Vergleich zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote. 
 
 



 
01.08.2023 - 3 -  Süsel 

    

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 
2020 bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. 
Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 
unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 
hochgerechnet.  
 
 



 
01.08.2023 - 4 -  Süsel 

    

 
 
Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG).  
 

 
 
 



 
01.08.2023 - 5 -  Süsel 
    

Aussagen zur Versorgungssituation 
 
U 3  
 

 Die vorhandenen Betreuungsplätze sind belegt.  
 Es gibt nur vereinzelt eine kleine Warteliste von unversorgten Kindern.  

 
 
Ü 3  
 

 Die Versorgung ist bei hoher Auslastung der Gruppen sichergestellt. 
 Durch die Ausweisung von Baugebieten besteht weiterer Ausbaubedarf.  

 
 
Maßnahmenplanung  
 
Der geplante Neubau einer Kindertagesstätte in der Ortschaft Groß Meinsdorf mit 5 Gruppen 
(davon zusätzlich 1 Krippen- und 1 Regelgruppe) soll die vorhandene Kindertagesstätte 
„Kunterbunt“ ersetzen und im 1. Quartal 2024 eröffnet werden.  
 
Außerdem wird es einen Kindertagesstätten-Neubau in der Ortschaft Süsel mit 5 Gruppen 
(davon 2 Krippengruppen und 1 altersgemischte Gruppe mit Nutzungsrecht der Gemeinde 
Sierksdorf) geben, der den bisherigen Ev. Kindergarten „St. Laurentius“ ersetzen soll.  
 



 
01.08.2023 - 1 -  Fehmarn 

    

4.6  Stadt Fehmarn  
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028. 



 
01.08.2023 - 2 -  Fehmarn 

    

 
 
Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.  
Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2023.  
 
Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 
Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2023 führen im 
Vergleich zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote. 
 
 



 
01.08.2023 - 3 -  Fehmarn 

    

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 
2020 bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. 
Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 
unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 
hochgerechnet.  
 
 



 
01.08.2023 - 4 -  Fehmarn 

    

 
 
  



01.08.2023 - 5 -  Fehmarn 
 

 
 
Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG).  
 

 
 
 
 
 
 



 
01.08.2023 - 6 -  Fehmarn 
    

Aussagen zur Versorgungssituation 
 
U 3  
 

 Die vorhandenen Betreuungsplätze sind belegt.  
 Die Nachfrage übersteigt das Angebot. Es besteht weiterer Ausbaubedarf. 
 Über 50 % der U3-Plätze werden durch die Kindertagespflege abgedeckt.  Aufgrund 

der hohen Fluktuation bei Kindertagespflegepersonen sollten ca. 30 % aller Plätze in 
Kindertagespflege und ca. 70% in Krippen angeboten werden.    

 
 
Ü 3  
 

 Die Versorgung ist bei hoher Auslastung der Gruppen sichergestellt.  
 Vereinzelt gibt es noch Wartelisten-Kinder, die noch nicht versorgt sind.  
 Es besteht ein gutes Angebot an Ganztagsplätzen.  

 
 
Maßnahmenplanung 
 
Die Bestrebungen der Stadt Fehmarn zum Ausbau des Betreuungsangebots führten bisher zu 
keinem konkreten Ergebnis. Durch die Ausweisung von Baugebieten und den Bau des 
Fehmarnbelt-Tunnels ist auch der Zuzug von Familien auf die Insel zu erwarten.    
 
Es besteht Handlungsbedarf für die kurzfristige Schaffung von zumindest 2 Gruppen. Ggf. sind 
Übergangslösungen anzustreben. 
  



 
01.08.2023 - 1 -   VG Grömitz  

    

4.7  Verwaltungsgemeinschaft Grömitz, Dahme, Grube, Kellenhusen  
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 

Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 
 



 
01.08.2023 - 2 -   VG Grömitz  

    

 

 
Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.  
Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2023.  
 
Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 
Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2023 führen im 
Vergleich zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote. 
 
 



 
01.08.2023 - 3 -   VG Grömitz  

    

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 
2020 bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. 
Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 
unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 
hochgerechnet.  
 
 



 
01.08.2023 - 4 -   VG Grömitz  

    

 
  



01.08.2023 - 5 -  VG Grömitz 
 

 
 
Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG).  
 

  
 
 
 
 



 
01.08.2023 - 6 -   VG Grömitz  
    

Aussagen zur Versorgungssituation 
 
U 3  
 

 Mit einer niedrigen Versorgungsquote von 31,3% wird der Bedarf nicht gedeckt.  
 Es bestehen Warteliste.   

 
 
Ü 3  
 

 Die Versorgung der Kinder ist bei hoher Auslastung sichergestellt.  
 Kinder auf der Warteliste sind nur geringfügig vorhanden.  

 
 
Maßnahmenplanung  
 
In der Gemeinde Grube wird zum 01.09.2023 eine Kindertagespflegeperson weitere 5 
Betreuungsplätze anbieten.  
 
Die Plätze in den Kindertageseinrichtungen sind weitestgehend ausgelastet. Auch durch die 
beabsichtigte Ausweisung von Neubaugebieten und möglicher Wanderungsgewinne sollte 
insbesondere ein weiterer U3-Ausbau geprüft werden.  
 



 
01.08.2023 - 1 -  Grömitz 

    

4.7.1  Gemeinde Grömitz  
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  



 
01.08.2023 - 2 -  Grömitz 

    

 

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 
2020 bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. 
Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 
unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 
hochgerechnet.  
 
 
 



 
01.08.2023 - 1 -  Dahme 

    

 
4.7.2  Gemeinde Dahme  
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 

Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028. 



 
01.08.2023 - 2 -  Dahme 

    

 

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 
2020 bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. 
Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 
unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 
hochgerechnet.  
 



 
01.08.2023 - 1 -  Grube  

    

 
4.7.3  Gemeinde Grube 
  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 

Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  



 
01.08.2023 - 2 -  Grube  

    

 

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 
2020 bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. 
Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 
unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 
hochgerechnet.  
 
 



 
01.08.2023 - 1 -  Kellenhusen 

    

 
4.7.4  Gemeinde Kellenhusen 
  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 

Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  



 
01.08.2023 - 2 -  Kellenhusen 

    

 

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 
2020 bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. 
Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 
unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 
hochgerechnet.  
 
 



 
01.08.2023 - 1 -  Heiligenhafen 

    

4.8   Stadt Heiligenhafen 
 
  

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  



 
01.08.2023 - 2 -  Heiligenhafen 

    

 
 
Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.  
Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2023.  
 
Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 
Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2023 führen im 
Vergleich zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote. 
 
 
  



01.08.2023 - 3 -  Heiligenhafen 
 

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 
2020 bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. 
Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 
unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 
hochgerechnet.  
 
 
  



01.08.2023 - 4 -  Heiligenhafen 
 

 
 
Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG).  
 

 



 
01.08.2023 - 5 -  Heiligenhafen 
    

Aussagen zur Versorgungssituation 
 
U 3  
 

 Mit den vorhandenen Betreuungsplätzen konnte nicht allen Betreuungswünschen 
entsprochen werden.  

 Es besteht eine große Warteliste.  
 Die Kinderzahlen bleiben auch in den nächsten Jahren stabil hoch.  

 
 
Ü 3  
 

 Mit 80,8% liegt die Versorgungsquote unter dem Kreisdurchschnitt. 
 Die Nachfrage übersteigt das Platzangebot.  
 Ein Rückgang der Kinderzahlen ist in den nächsten Jahren nicht zu erwarten.  

 
 
Maßnahmenplanung  
 
Die Kindertagesstätte des DKSB „Blauer Elefant“ plant einen Anbau, um eine zusätzliche 
altersgemischte Gruppe anbieten zu können. Dieser Anbau soll Ende 2023 / 1. Quartal 2024 
fertiggestellt sein.  
 
Geplante Ausbauvorhaben wie der Neubau der Ev. Kindertagestätte „Martin-Luther“ oder die 
Einrichtung von Gruppen auf dem Gelände des AMEOS-Klinikums sind ins Stocken geraten.   
Diese Planungen oder ggf. Alternativlösungen sollten wegen des bestehenden Platzbedarfes 
vorangetrieben werden.  
 
 
 



 

 
01.08.2023 - 1 -  Amt Lensahn  

    

4.9  Amt Lensahn  
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose der für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028. 



 

 
01.08.2023 - 2 -  Amt Lensahn  

    

 
 
Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.  
Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2023.  
 
Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 
Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2023 führen im 
Vergleich zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote. 
 
  



 

01.08.2023 - 3 -  Amt Lensahn 
 

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 
2020 bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. 
Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 
unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 
hochgerechnet.  
 
 
  



 

01.08.2023 - 4 -  Amt Lensahn 
 

 
 
Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG).  
 

 
 
 
 
 



 

 
01.08.2023 - 5 -  Amt Lensahn  
    

Aussagen zur Versorgungssituation 
 
U 3  
 

 Trotz einer geringen Versorgungsquote stehen genügend Betreuungsplätze zur 
Verfügung.  

 Es gibt eine Warteliste mit Kindern aus Lensahn.  
 Die Plätze in der Kindertagespflege übersteigen die Plätze in 

Kindertageseinrichtungen. Die Anzahl an Plätzen in Kindertageseinrichtungen sollte 
etwa 70 % aller Plätze in der Kindertagesbetreuung betragen.  

 
 
Ü 3  
 

 Die vorgehaltenen Betreuungsplätze sind weitgehend belegt.  
 Es besteht eine Warteliste im geringen Umfang.  

 
 
Maßnahmenplanung 
 
Der Freie Kindergarten Morgenstern plant auf dem Museumshof Lensahn die Errichtung einer 
Natur-Kindergartengruppe. Diese sollte schon zum 01.08.2023 starten, wird aber durch 
baurechtliche Fragestellungen erst im Herbst 2023 eröffnen.  
 
Die Freie ev. Gemeinde Lensahn beabsichtigt die Schaffung einer altersgemischten Gruppe, 
die bis Ende 2024 in Betrieb gehen soll.  
 
Der Bedarf für beide Maßnahmen wurde bereits vom Kreis Ostholstein anerkannt. Soweit 
absehbar, kann damit die Versorgung für die nächsten Jahre sichergestellt werden.  



 

 
01.08.2023 - 1 -  Lensahn  

    

4.9.1  Gemeinde Lensahn  
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023- 2028.  



 

 
01.08.2023 - 2 -  Lensahn  

    

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 
2020 bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. 
Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 
unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 
hochgerechnet.  
 
 



 
01.08.2023 - 1 -  Beschendorf 

    

 
4.9.2  Gemeinde Beschendorf 
 
  

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 

Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  



 
01.08.2023 - 2 -  Beschendorf 

    

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 
2020 bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. 
Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 
unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 
hochgerechnet.  
 



 
01.08.2023 - 1 -  Damlos 

    

4.9.3  Gemeinde Damlos  
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 

Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028. 



 
01.08.2023 - 2 -  Damlos 

    

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 
2020 bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. 
Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 
unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 
hochgerechnet.  
 
 
 



 
01.08.2023 - 1 -  Harmsdorf 

    

4.9.4  Gemeinde Harmsdorf  
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 

Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028. 



 
01.08.2023 - 2 -  Harmsdorf 

    

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 
2020 bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. 
Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 
unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 
hochgerechnet.  
 
 



 
01.08.2023 - 1 -  Kabelhorst 

    

4.9.5  Gemeinde Kabelhorst 
 
  

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 

Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028. 



 
01.08.2023 - 2 -  Kabelhorst 

    

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 
2020 bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. 
Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 
unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 
hochgerechnet.  
 
 



 
01.08.2023 - 1 -  Manhagen 

    

4.9.6  Gemeinde Manhagen 
  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 

Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  



 
01.08.2023 - 2 -  Manhagen 

    

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 
2020 bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. 
Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 
unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 
hochgerechnet.  
 
 



 
01.08.2023 - 1 -  Riepsdorf 

    

4.9.7 Gemeinde Riepsdorf 
 
  

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 

Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  



 
01.08.2023 - 2 -  Riepsdorf 

    

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 
2020 bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. 
Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 
unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 
hochgerechnet.  
 
 
 



 
01.08.2023 - 1 -  Malente 

    

4.10  Gemeinde Malente  
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 

Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028. 



 
01.08.2023 - 2 -  Malente 

    

 
 
Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.  
Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2023.  
 
Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 
Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2023 führen im 
Vergleich zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote. 
 
  



01.08.2023 - 3 -  Malente 
 

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 
2020 bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. 
Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 
unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 
hochgerechnet.  
 
 
  



01.08.2023 - 4 -  Malente 
 

 
 
  



01.08.2023 - 5 -  Malente 
 

 
 
Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG).  
 

 
 
 



 
01.08.2023 - 6 -  Malente 
    

Aussagen zur Versorgungssituation  
 
 
U 3  
 

 Die Nachfrage wird mit den vorhandenen Betreuungsplätzen gedeckt.  
 Es bestehen noch freie Kapazitäten in Kindertageseinrichtungen und 

Kindertagespflege.  
 
 
Ü 3  
 

 Die Versorgung ist sichergestellt.  
 Es bestehen noch einzelne freie Plätze in den verschiedenen Kindertagesstätten.  

 
 
Maßnahmenplanung  
 
Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.  



 
01.08.2023 - 1 -  Neustadt in Holstein 

    

4.11  Stadt Neustadt in Holstein  
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028. 
 

  
 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028. 



 
01.08.2023 - 2 -  Neustadt in Holstein 

    

 
 
Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.  
Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2023.  
 
Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 
Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2023 führen im 
Vergleich zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote. 
 
  



01.08.2023 - 3 -  Neustadt in Holstein 
 

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 
2020 bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. 
Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 
unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 
hochgerechnet.  
 
 
 
  



01.08.2023 - 4 -  Neustadt in Holstein 
 

 
 
 
  



01.08.2023 - 5 -  Neustadt in Holstein 
 

 
 
Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG).  
 

  



 
01.08.2023 - 6 -  Neustadt in Holstein 
    

Aussagen zur Versorgungssituation 
 
 
U 3  
 

 Trotz einer guten Versorgungsquote von 58,8% sind die vorhandenen 
Betreuungsplätze belegt.  

 Ausgewogenes Verhältnis zwischen den Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege 
und den Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen.  

 
 
Ü 3  
 

 Die Betreuungsplätze werden vorrangig an Kinder aus der Stadt Neustadt vergeben.  
 Die vorhandenen Plätze sind weitestgehend ausgelastet.  

 
 
Maßnahmenplanung  
 
Es entstehen noch weitere 770 Wohneinheiten im gesamten Stadtgebiet. Dadurch besteht 
weiterer Ausbaubedarf von bis zu 100 Betreuungsplätzen.  
 
Die Stadtverwaltung lotet derzeit die Möglichkeiten zur Schaffung weiterer Plätze aus.  
 



 
01.08.2023  - 1 -  Oldenburg in Holstein 

    

4.12  Stadt Oldenburg in Holstein  
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 

Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028. 



 
01.08.2023  - 2 -  Oldenburg in Holstein 

    

 
 
Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.  
Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2023.  
 
Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 
Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2023 führen im Vergleich 
zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote. 
 
  



01.08.2023        - 3 -  Oldenburg in Holstein 
 

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 2020 
bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. Für 
einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 
Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 
hochgerechnet.  
 
 
 
  



01.08.2023        - 4 -  Oldenburg in Holstein 
 

 
 
  



01.08.2023        - 5 -  Oldenburg in Holstein 
 

 
Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG).  
 

 
 
 
 
 



 
01.08.2023  - 6 -  Oldenburg in Holstein 

    

Aussagen zur Versorgungssituation 
 
 
U 3  
 

 Die vorhandenen Betreuungsplätze sind belegt.  
 Die Nachfrage nach U 3-Plätzen übersteigt das Platzangebot. Eine unterjährige 

Aufnahme von Kindern ist nicht möglich.  
 Die Kinderzahlen werden die nächsten Jahre konstant bleiben.  

 
 
Ü 3  
 

 Die Betreuungsplätze sind ausgelastet.  
 Es gibt mehrere Kinder auf der Warteliste.  
 Die Stadt Oldenburg deckt insbesondere bei der integrativen Betreuungen Bedarfe aus 

dem Umland ab.  
 
 
Maßnahmenplanung  
 
Es besteht vorrangig für Kinder unter drei Jahren dringender und kurzfristiger Ausbaubedarf, 
ggf. sich räumliche Übergangslösungen zu entwickeln. Die bisherigen Überlegungen zum 
Ausbau der Betreuungsplätze blieben leider ohne Ergebnis.  
 



 
01.08.2023 - 1 -   Amt Oldenburg-Land  

 

4.13  Amt Oldenburg-Land  
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 

Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  



 
01.08.2023 - 2 -   Amt Oldenburg-Land  

 

 

 
Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.  
Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2023.  
 
Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 
Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2023 führen im Vergleich 
zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote. 
 
 
  



01.08.2023 - 3 -   Amt Oldenburg-Land 
 

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 2020 
bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. Für 
einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 
Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 
hochgerechnet.  
 
 
 
 
 
  



01.08.2023 - 4 -   Amt Oldenburg-Land 
 

 
 
  



01.08.2023 - 5 -   Amt Oldenburg-Land 
 

 
  



01.08.2023 - 6 -   Amt Oldenburg-Land 
 

 
 
Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG).  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
01.08.2023 - 7 -   Amt Oldenburg-Land  

 

Aussagen zur Versorgungssituation 
 
 
U 3  
 

 Das Platzangebot kann die Nachfrage an Betreuungsplätzen nicht erfüllen.  
 Es gibt nur eine kleine Anzahl an Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege. Der 

Ausbau von weiteren Plätzen würde den Bedarf in ländlichen Regionen sichern.  
 
 
Ü 3  
 

 Die vorhandenen Betreuungsplätze sind belegt. Die Erhöhung der Gruppengröße in 
Regel-Kindergartengruppen von 20 auf 22 Kinder ist der Regelfall.  

 Es gibt mehrere Kinder auf der Warteliste.  
 
 
Der Trend des Zuzugs von Familien in ländliche Bereiche hält an, da dort zum Teil noch 
bezahlbarer Wohnraum vorhanden ist. Diese Entwicklung wird voraussichtlich zu weiteren 
Wanderungsgewinnen führen.  
 
 
Maßnahmenplanung  
 
Der Kreis Ostholstein sieht einen kurzfristigen Ausbaubedarf in der Kindertagesbetreuung und 
hat in Gesprächen mit den Bürgermeister*innen der amtsangehörigen Gemeinden Möglichkeiten 
der Schaffung von Plätzen erörtert. Konkrete Ergebnisse liegen leider bisher nicht vor. Zur 
Deckung kurzfristiger Bedarfe sind ggf. räumliche Übergangslösungen zu entwickeln.  
 



 
01.08.2023 - 1 -   
  Göhl 

 

4.13.1  Gemeinde Göhl  
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 

Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028. 



 
01.08.2023 - 2 -     Göhl 

 

 

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 2020 
bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. Für 
einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 
Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde hoch-
gerechnet.  
 



 
01.08.2023 - 1 -   Gremersdorf 

 

4.13.2  Gemeinde Gremersdorf  
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 

Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028. 



 
01.08.2023 - 2 -   Gremersdorf 

 

 

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 2020 
bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. Für 
einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 
Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde hoch-
gerechnet.  
 
 



 
01.08.2023 - 1 -   Großenbrode 

 
4.13.3  Gemeinde Großenbrode  
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 

Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028. 



 
01.08.2023 - 2 -   Großenbrode 

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 2020 
bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. Für 
einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 
Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde hoch-
gerechnet.  
 
 
 



 
01.08.2023 - 1 -  Heringsdorf 

4.13.4  Gemeinde Heringsdorf  
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 

Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 



 
01.08.2023 - 2 -  Heringsdorf 

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 2020 
bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. Für 
einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 
Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde hoch-
gerechnet.  
 



 
01.08.2023 - 1 -  Neukirchen 

4.13.5  Gemeinde Neukirchen  
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 

Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028. 



 
01.08.2023 - 2 -  Neukirchen 

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 2020 
bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. Für 
einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 
Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde hoch-
gerechnet.  
 



 
01.08.2023 - 1 -  Wangels 

4.13.6 Gemeinde Wangels  
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 

Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  



 
01.08.2023 - 2 -  Wangels 

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 2020 
bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. Für 
einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 
Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde hoch-
gerechnet.  
 



01.08.2023 - 1 -  Amt Ostholstein-Mitte 

4.14  Amt Ostholstein-Mitte  
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 

Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028. 



01.08.2023 - 2 -  Amt Ostholstein-Mitte 

 

 
Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.  
Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2023.  
 
Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 
Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2023 führen im Vergleich 
zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote. 
 
  



01.08.2023  - 3 -   Amt Ostholstein-Mitte  
 

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 2020 
bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. Für 
einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 
Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 
hochgerechnet.  
 
 
  



01.08.2023  - 4 -   Amt Ostholstein-Mitte  
 

 
 
  



01.08.2023  - 5 -   Amt Ostholstein-Mitte  
 

 
 
Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG). 
 

 
 



01.08.2023 - 6 -  Amt Ostholstein-Mitte 

Aussagen zur Versorgungssituation 
 
U 3  
 

 Mit einer niedrigen Versorgungsquote von rd. 28% wird die Nachfrage nicht gedeckt. 
 Die Entwicklung der Nachfrage ist sorgfältig zu beobachten.  

 
 
Ü 3  
 

 Die vorgehaltenen Plätze in Regelgruppen sind weitestgehend belegt.  
 Im Waldkindergarten „Bergkinder“ sind noch mehrere freie Betreuungsplätze vorhanden. 

Somit ist ein weiterer Bedarf für Naturgruppen derzeit nicht vorhanden.  
 
 
Maßnahmenplanung  
 
Ein weiterer Ausbaubedarf ist durch die Amtsverwaltung zu prüfen und ggf. zu konkretisieren. 
 
Die Gemeinde Sierksdorf hat ein Belegungsrecht für eine altersgemischte Gruppe in dem 
Kindertagesstätten-Neubau des Ev.-Luth. Kindertagesstättenwerk in Süsel.  
 
 



 
01.08.2023  - 1 -  Altenkrempe 

4.14.1  Gemeinde Altenkrempe  
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 

Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 
 



 
01.08.2023  - 2 -  Altenkrempe 

 

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 2020 
bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. Für 
einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 
Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde hoch-
gerechnet.  
 



 
01.08.2023 - 1 -  Kasseedorf 

4.14.2  Gemeinde Kasseedorf  
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028. 



 
01.08.2023 - 2 -  Kasseedorf 

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 2020 
bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. Für 
einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 
Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde hoch-
gerechnet.  
 



 
01.08.2023 - 1 -  Schashagen 

4.14.3  Gemeinde Schashagen 
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 

Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028. 



 
01.08.2023 - 2 -  Schashagen 

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 2020 
bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. Für 
einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 
Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde hoch-
gerechnet.  
 



 
01.08.2023 - 1 -  Schönwalde 

4.14.4  Gemeinde Schönwalde  
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 

Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028. 



 
01.08.2023 - 2 -  Schönwalde 

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 2020 
bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. Für 
einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 
Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde hoch-
gerechnet.  
 



 
01.08.2023 - 1 -  Sierksdorf 

4.14.5  Gemeinde Sierksdorf  
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 

Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  



 
01.08.2023 - 2 -  Sierksdorf 

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 2020 
bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. Für 
einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 
Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde hoch-
gerechnet.  
 



01.08.2023 - 1 -  Ratekau 
 

4.15  Gemeinde Ratekau 
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028. 



01.08.2023 - 2 -  Ratekau 
 

 
 
Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.   
Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2023.  
 
Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 
Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2023 führen im Ver-
gleich zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote. 
 
 



01.08.2023 - 3 -  Ratekau 
 

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 
2020 bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. 
Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 
unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 
hochgerechnet.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



01.08.2023 - 4 - Ratekau 
 

 

 
 
 

 

  



01.08.2023 - 5 -  Ratekau 
 

 
 
 

 
 
Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG). 
  

 
 



01.08.2023 - 6 - Ratekau 
 

 

Aussagen zur Versorgungssituation 
 
 
U 3 
 

 Trotz einer guten Versorgungsquote sind die Plätze vollständig belegt. Es bestehen 
Wartelisten. 

 Ausgewogenes Verhältnis zwischen Plätzen in Kindertageseinrichtungen und Kinderta-
gespflegestellen. 

 Das Betreuungsangebot in Kindertagespflege wird kontinuierlich ausgebaut. Zum Be-
ginn des Kindergartenjahres 2023/24 werden zwei neue Kindertagespflegestellen eröff-
nen.   
 

 
Ü 3 
 

 Mit einer Versorgungsquote von 79,2% wird die Nachfrage nicht gedeckt. 
 Hoher Anteil von auswärtigen Kindern 

 
 
Maßnahmenplanung 
 
Die Gemeinde Ratekau bietet für junge Familien ein attraktives Wohnumfeld und verzeichnet 
kontinuierlich Wanderungsgewinne. Die Zahl der Kinder unter 3 Jahren ist im Vergleich zum 
Vorjahr um 6,5% und der Kinder im Alter von 3 bis 6,5 Jahren um 8% gestiegen.     
 
Durch einen Anbau an das Kommunale Kinderhaus Pansdorf werden zwei zusätzliche Gruppen 
geschaffen. Die Gruppenarten stehen noch nicht fest und werden entsprechend der Nachfrage 
in den U3- und Ü3-Altersgruppen im kommenden Jahr festgelegt. Mit der Fertigstellung der 
Baumaßnahme wird im Frühjahr/Sommer 2024 gerechnet.  
 
Es ist beabsichtigt, das ehemalige Gebäude des Kommunalen Kinderhauses Ratekau für zwei 
Kindertagespflegepersonen umzubauen und 10 U 3-Plätze zu schaffen. 
 
Daneben lotet die Gemeindeverwaltung in Gesprächen mit den Trägern von Kindertageseinrich-
tungen weitere Ausbaumöglichkeiten aus.  
 
 
 
 
 



 
01.08.2023 - 1 -  Scharbeutz 

4.16  Gemeinde Scharbeutz  
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 
Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  



 
01.08.2023 - 2 -  Scharbeutz 

 
 
Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.  
Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2023.  
 
Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 
Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2023 führen im Vergleich 
zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote.  
 
  



01.08.2023  - 3 -   Scharbeutz 
 

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 2020 
bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. Für 
einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 
Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 
hochgerechnet.  
 
  



01.08.2023  - 4 -   Scharbeutz 
 

 
 
 
  



01.08.2023  - 5 -   Scharbeutz 
 

 

 
 
Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG). 
 

 
 
 
 



 
01.08.2023 - 6 -  Scharbeutz 

 
Aussagen zur Versorgungssituation 
 
 
U 3  
 

 Die U3-Zahlen sind zum Vorjahr um 12,5 % gestiegen.  
 Das Platzangebot kann die Nachfrage an Betreuungsplätzen nicht erfüllen. 
 Die Versorgungsquote liegt 10 % unter dem Kreisdurchschnitt. 
 Es gibt eine lange Warteliste.  

 
 
Ü 3  
 

 Die Versorgungslage ist angespannt.  
 Die Versorgungsquote von 89,7% ist nicht ausreichend.   

 
 
Maßnahmenplanung 
 
Viele Kinder mit Wohnsitz in der Gemeinde Scharbeutz besuchen auswärtige 
Kindertageseinrichtungen in den Nachbargemeinden Ahrensbök und Timmendorfer Strand. 
Diese Gemeinden werden künftig die Plätze vorrangig an Kinder vergeben, die dort wohnen. 
Diese Entwicklung erhöht den Druck für die Gemeinde Scharbeutz, Plätze in 
Kindertagesbetreuung zu schaffen.  
 
Das Ev.-Luth. Kindertagesstättenwerk plant den Bau einer Kindertagesstätte im Bereich des 
Ortsteils Gleschendorf mit 2 Krippen- und 2 Regelgruppen. Diese Maßnahme wird erst mittelfristig 
zu einer Verbesserung der Betreuungssituation führen und erfordert zumindest für 2 Jahre 
kurzfristige räumliche Übergangslösungen. 
 
 



01.08.2023 - 1 -  Stockelsdorf 
 

4.17  Gemeinde Stockelsdorf 
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 

Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028. 



01.08.2023 - 2 -  Stockelsdorf 
 

 
 
Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.   
Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2023.  
 
Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 
Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2023 führen im 
Vergleich zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote. 
 
 



01.08.2023 - 3 -  Stockelsdorf 
 

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 
2020 bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. 
Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 
unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 
hochgerechnet.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



01.08.2023 - 4 - Stockelsdorf 
 

 

 



01.08.2023 - 5 -  Stockelsdorf 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



01.08.2023 - 6 - Stockelsdorf 
 

 

 
 

 
 
Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG). 
  

 
 



01.08.2023 - 7 - Stockelsdorf 
 

 

Aussagen zur Versorgungssituation 
 
 
U 3 
 

 Mit einer guten Versorgungsquote von rund 56% wird aktuell die Nachfrage gedeckt.  
 Es bestehen keine Wartelisten. 

 
 

Ü 3 
 

 Die Versorgung mit Betreuungsplätzen ist sichergestellt.  
 Für Kinder mit Beeinträchtigungen besteht ein Bedarf an integrativen 

Kindergartenplätzen. 
 
 
Maßnahmenplanung 
 
Mit der Inbetriebnahme von zwei neuen Gruppen (eine Krippen- und eine altersgemischte 
Regelgruppe) in der Ev. Kindertagesstätte Arche Noah zum 15.06.2023 hat sich die 
Versorgungslage verbessert. 
 
Durch die Ausweisung von Neubaugebieten, Wanderungsgewinne durch Zuzug von Familien in 
vorhandene Häuser und Wohnungen sowie eine generell ansteigende Nachfrage nach 
Betreuungsplätzen besteht weiterer Ausbaubedarf.  
 
Die Gemeinde Stockelsdorf plant den Neubau einer Kindertageseinrichtung mit bis zu  
10 Gruppen einschließlich einer integrativen Kindergartengruppe, die ggf. auch Bedarfe aus 
den Umlandgemeinden abdecken könnte. Die Fertigstellung ist zum 31.12.2024 vorgesehen, 
sofern keine größeren baulichen Verzögerungen eintreten. Das Vorhaben wird unterstützt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
01.08.2023  - 1 -  Timmendorfer Strand  

4.18  Gemeinde Timmendorfer Strand 
  
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Geförderte Gruppen (Abschnitt eins und zwei), Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 
Prognose der für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  

 
 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  



 
01.08.2023  - 2 -  Timmendorfer Strand  

 
 
Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.  
Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2023.  
 
Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 
Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2023 führen im Vergleich 
zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote. 
 
 
  



01.08.2023 - 3 -   Timmendorfer Strand  
 

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 2020 
bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. Für 
einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder unter 
Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde hoch-
gerechnet.  
 
  



01.08.2023 - 4 -   Timmendorfer Strand  
 

 
 
  



01.08.2023 - 5 -   Timmendorfer Strand  
 

 
 
Der Förderungszeitraum dieser Gruppen soll drei Jahre nicht unterschreiten (§ 13 Abs. 1 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG).  
 

 



 
01.08.2023  - 6 -  Timmendorfer Strand  

Aussagen zur Versorgungssituation 
 
 
U 3  
 

 Die Gruppen sind voll ausgelastet.  
 Da keine Platzreserven bestehen, ist die weitere Entwicklung sorgfältig zu beobachten. 
 Zur Stärkung des Wunsch- und Wahlrechts ist die Etablierung von Angeboten in Kinder-

tagespflege erforderlich.  
 
 
Ü 3  
 

 Die Versorgungslage ist gut.  
 
 
Maßnahmenplanung 
 
In der Gemeinde Timmendorfer Strand sind derzeit keine konkreten Bauvorhaben geplant.   
 
 



01.08.2023 - 1 - Kreis Ostholstein 
 

4.19  Kreis Ostholstein – Zusammenfassung 
 
 

Trägerstrukturen, Bestandserhebungen, Geburtenentwicklungen, Versorgungsquoten, 
Aussagen zur Versorgungssituation  

 
 

 
 

 
 

 
 

Prognose für den U3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  
 

 
 
Prognose für den Ü3 Bereich im Planungszeitraum 2023 - 2028.  



01.08.2023 - 2 - Kreis Ostholstein 
 

 
 
Die Belegungszahlen am Ende eines Kindergartenjahres spiegeln die Belegungssituation besser wieder als zu Beginn des neuen Jahres.   
Daher basiert die Auswertung der Soll-Ist Belegung aus dem Kita-Portal nunmehr auf dem Datenbestand vom 15.07.2023.  
 
Tendenziell verbleiben Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres das dritte Lebensjahr vollenden, länger als bisher – oft bis zum Ende des 
Kindergartenjahres - in den Krippen- oder den altersgemischten Regelgruppen. Diese Entwicklung und der Stichtag 15.07.2023 führen im Ver-
gleich zum Vorjahr häufig zu einer geringeren U3-Belegungsquote und im Gegenzug zu einer höheren Ü3-Belegungsquote.



01.08.2023 - 3 - Kreis Ostholstein 
 

 
 
Grundlage für die Berechnung der Bevölkerungsentwicklung sind die Einwohnerdaten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022. Für die Jahre 
2020 bis 2022 werden die tatsächlichen Einwohnerzahlen dargestellt. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung beginnt mit dem Jahr 2023. 
Für einen Prognosezeitraum bis zum Jahr 2028 werden für die Altersgruppen 0 bis 2 Jahre, 3 – 6,5 Jahre und 6,5 bis 13 Jahre die Zahl der Kinder 
unter Berücksichtigung der Geburten- und Sterbetafel sowie der Anteil der weiblichen Bevölkerung in den Altersstufen 15 – 45 Jahre je Gemeinde 
hochgerechnet.  
 



01.08.2023 - 4 - Kreis Ostholstein 
 

Aussagen zur Versorgungssituation 
 
 
Altersgruppe U 3 

Nach den Daten der Meldeämter zum Stichtag 31.12.2022 leben im Kreis Ostholstein 
4.399 Kinder unter drei Jahren. Im Vergleich zum Vorjahresstichtag ist dies eine Steige-
rung von 46 Kindern (rd. 1%). Für das Planungsjahr 2023 werden 4.225 Kinder prognos-
tiziert, für die 2.067 Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
angeboten werden. Zum Vorjahr ergibt sich eine Steigerung um 61 Plätze. Die Versor-
gungsquote steigt zum Vorjahr um 1,3 % auf 48,7%. 

Während die Zahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen im Vergleich zum letzten Stich-
tag der Fortschreibung am 01.08.2022 um 58 angestiegen ist, hat sich die Zahl der Plätze 
in Kindertagespflege um 7 auf insgesamt 520 Plätze leicht verringert-  

Es ist festzustellen, dass regional in den Planungsgebieten sehr unterschiedliche Versor-
gungsquoten zur Deckung des Betreuungsbedarfs benötigt werden. Während in einigen 
Planungsgebieten die Nachfrage mit rd. 35% gedeckt werden kann, sind in anderen Ge-
meinden über 60% erforderlich. 

Bauliche Maßnahmen zur Schaffung von neuen Kinderbetreuungsplätzen verzögern sich 
zunehmend durch stark gestiegene Baukosten sowie durch Lieferkettenprobleme. Auch 
der Fachkräftemangel wirkt sich in einigen Planungsgebieten aus, so dass Gruppen zeit-
weise geschlossen wurden oder nur tageweise geöffnet werden konnten. Teilweise konnte 
durch den übergangsweisen Einsatz von Kindertagespflegepersonen die angespannte 
Platzsituation vor Ort entschärft werden.    

 Zum Stichtag 01.08.2023 konnte bis auf wenige Ausnahmen allen nachfragenden U 3-
Kindern ein Betreuungsplatz nachgewiesen werden. Für die Kinder, die bisher keinen 
Platz erhalten haben, wird noch ein Platz vermittelt. Dem Wunsch- und Wahlrecht konnte 
nicht immer entsprochen werden. Hier wurden Alternativen wie z. B. Kindertagespflege 
oder der Besuch einer anderen Einrichtung gewählt. 
 
 
Altersgruppe Ü 3 
 
In der Altersgruppe von 3 bis 6,5 Jahren hat sich die Zahl der Kinder zum Vorjahr um 110 
auf 5.621 erhöht, eine Steigerung von rd. 2%. Für das Jahr 2023 werden 5.542 Kinder 
prognostiziert. für die 5.239 Plätze (Anstieg um 43 Plätze zum Vorjahr) zur Verfügung ste-
hen. 94,5% der Kinder dieser Altersgruppe können eines der Betreuungsangebote nutzen. 

Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz wird im Kreis Ostholstein sichergestellt. 

 

 



01.08.2023 - 5 - Kreis Ostholstein 
 

Bedarfe von Kindern mit Behinderungen 

Im Kreis Ostholstein stehen regional ausgewogen in Ahrensbök, Bad Schwartau, Eutin, 
Heiligenhafen, Bad Malente-Gremsmühlen, Neustadt i. H. und Oldenburg i. H. 15 integra-
tive Kindergartengruppen für die Betreuung von bis zu 60 Kindern zur Verfügung. Die 
Plätze sind alle belegt. 

In Stockelsdorf ist die Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe Ende des Jahres 2024 vor-
gesehen, in der auch Kinder aus dem Umland betreut werden sollen. 
  
Entsprechend einer Zielsetzung des Kindertagesförderungsgesetzes ist anzustreben, 
dass Kinder mit Behinderungen in den bestehenden Regelgruppen gefördert werden, um 
eine inklusive Förderung erreichen zu können. Die Einrichtungsträger sind unter Berück-
sichtigung des Grundgedankens inklusiver Betreuung gehalten, die Rahmenbedingungen 
so auszugestalten, dass die Aufnahme und möglichst uneingeschränkte Teilhabe und Ge-
meinsamkeit aller Kinder in der Kindertageseinrichtung nach ihren jeweiligen Potentialen 
ermöglicht wird. 

Inzwischen zeigt sich, dass sich der Fachkräftemangel in den Kitas häufig auch auf die 
Kinder mit Behinderung auswirkt und deren Bedarfe sich in der Gruppe besonders deutlich 
durch fehlendes Personal zeigen. Es ist ein stetig steigender Anstieg der Bedarfe im Rah-
men der Eingliederungshilfe für Kinder zu verzeichnen, der aktuell durch den Fachkräfte-
mangel begrenzt wird.  

In einzelintegrativen Maßnahmen werden zum Beginn des Kindergartenjahres 2023/24  
20 Kinder gefördert. Aufgrund des Betreuungsaufwands und unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der Teilhabeplanung stellt der Kreis Ostholstein als örtlicher Jugendhilfeträger 
fest, um wie viele Plätze die Gruppengröße zu verringern ist. 

Es ist in einigen Kindertageseinrichtungen zu beobachten, dass heilpädagogisches Per-
sonal oder bereits vorhandene Heilpädagogen für die Einzelintegrationsmaßnahmen ein-
gesetzt werden. Grundsätzlich zu begrüßen ist, dass Kinder wohnortnah gefördert werden 
können und für die Förderung im Rahmen der Eingliederungshilfe kein Wechsel der Kin-
dertageseinrichtung notwendig wird. 

 
Fazit U 3 / Ü 3 
 
Sinkende Geburtenzahlen gerade in den U 3-Jahrgängen werden durch Wanderungsge-
winne mehr als aufgefangen. So ist die Zahl der Einwohner im Alter bis zu 3 Jahren um 
1% und in den Altersstufen 3 – 6,5 Jahre und 6,5 – 13 Jahre zum Vorjahr um jeweils 2% 
angestiegen.  

Der Trend des Zuzugs von Familien aus größeren Städten in weniger besiedelte Regionen 
zeichnet sich auch durch Einwohnerzuwächse in einigen ländlich geprägten Gemeinden 
im Kreisgebiet ab. Ein wesentlicher Grund hierfür ist, dass Familien dort noch bezahlbaren 
Wohnraum finden. Möglichst parallel zum Zuzug von Familien wird auch die 
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Etablierung von ortsnahen Betreuungsangeboten im ländlichen Raum ein Ziel der Bedarf-
splanung sein.    

Ein nicht unerheblicher Anteil der Wanderungsgewinne sind migrationsbedingte Bevölke-
rungszuwächse, die hinsichtlich der Planung von Kinderbetreuungsplätzen eine große 
Herausforderung darstellen.  

Mit Datenbestand vom 15.07.2023 aus dem Kita-Portal besuchen 273 Kinder mit auslän-
discher Staatsangehörigkeit (soweit angegeben) Kindertageseinrichtungen oder Kinderta-
gespflegestellen im Kreisgebiet. Den größten Anteil bilden:  

Anzahl der Kinder Staatsangehörigkeit 
71 syrisch 
35 ukrainisch 
34 afghanisch 
24 irakisch 

 

Die weitere Entwicklung der Einwohnerzahlen wird neben den Geburten stark von den 
künftigen Wanderungsbewegungen - insbesondere Bevölkerungszuwächse durch Migra-
tion - abhängig sein. Durch die Ausweisung von Neubaugebieten werden einige Regionen 
Einwohnerzuwächse verzeichnen. Tendenziell ziehen in Neubaugebiete oder auch in Be-
standsimmobilien überwiegend Familien, die bisher in einer anderen Stadt oder Gemeinde 
wohnten.  

Ziel der Bedarfsplanung ist, die vorhandene Versorgungssituation und Betreuungsqualität 
im ländlichen Raum zu erhalten und den Entwicklungen sowie geänderten Anforderungen 
anzupassen. 
 
Die kontinuierliche Fortschreibung der Bedarfe und die hieraus resultierenden Maßnah-
men sind dringend erforderlich.  Die Entwicklungen der Nachfrage nach Betreuungsange-
boten sind stets zu überprüfen. 
 
Auch durch das Einrichten von Ergänzungs- und Randzeitengruppen wird dem Wunsch 
nach flexiblen Angeboten und flexiblen Öffnungszeiten Rechnung getragen werden müs-
sen. 
 
In den Jahren 2024 und 2025 ist die kreisweite Schaffung von 435 zusätzlichen Plätzen in 
Kindertageseinrichtungen geplant. Hiervon entfallen 165 Plätze für Kinder unter 3 Jahren 
und 270 Plätze für Kinder von 3 bis 6,5 Jahren. Daneben wird angestrebt, in weniger be-
siedelten Regionen Angebote in Kindertagespflege zu schaffen.  

 
Altersgruppe 6,5 bis 14 Jahre 
 
12.540 Kinder im Alter von 6,5 – 13 Jahren leben zum Stichtag 31.12.2022 im Kreis Ost-
holstein. Im Vergleich zur Vorjahresstichtag ergibt sich ein Anstieg um 261 Kinder (rd. 2%). 



01.08.2023 - 7 - Kreis Ostholstein 
 

Ein großer Anteil der Kinder in dieser Altersgruppe besuchen eine betreute Schule bzw. 
eine offene Ganztagsschule.   

Insgesamt stehen unverändert 205 Hortplätze in Bad Schwartau, Eutin, Fehmarn und Grö-
mitz im Kreis Ostholstein zur Verfügung.  

Die Angebote für Kinder im schulpflichtigen Alter werden mit den Schulträgern abge-
stimmt. 

Ab dem Jahr 2026 besteht ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grund-
schule, der schrittweise ab August 2026 eingeführt wird.  

 

 

 

 

 

  


